
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4 . September 2008 zur 

Zwischenbewertung des Europäischen Aktionsplans Umwelt und 

Gesundheit 2004–2010 (2007/2252(INI)) 

(Auszug zu elektromagnetische Felder und Klimaerwärmung) 

(........) 

in der Erwägung, dass sich die wissenschaftlichen Hinweise darauf mehren, dass bestimmte 
Krebserkrankungen wie Blasen-, Knochen-, Lungen-, Haut-, Brustkrebs und andere, auf die 
Einwirkung von chemischen Substanzen, Strahlung und Partikeln, die sich in der Luft 
befinden, sowie auf andere Umwelteinflüsse zurückzuführen sind, 

J.   in der Erwägung, dass neben diesen problematischen Entwicklungen auf dem Gebiet der 
umweltbedingten Gesundheitsprobleme im Lauf der letzten Jahre neue Krankheiten oder 
Syndrome aufgetreten sind, wie multiple chemische Hypersensibilität, Amalgamsyndrom bei 
Zahnfüllungen, Hypersensibilität gegenüber elektromagnetischen Strahlungen, das so 
genannte Sick-Building-Syndrom (SBS) oder das Aufmerksamkeitsdefizit- und 
Hyperaktivitätssyndrom (Attention deficit and hyperactivity syndrome) bei Kindern, 

K.   in der Erwägung, dass das Vorsorgeprinzip seit 1992 ausdrücklich im Vertrag 
festgehalten ist, und dass der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mehrfach darauf 
hingewiesen hat, dass der Inhalt und die Anwendungsgebiete dieses Prinzips im 
Gemeinschaftsrecht zu den Grundlagen der Umweltschutz- und Gesundheitspolitik der 
Gemeinschaft gehören(4) , 

(........) 

 

21.   weist nachdrücklich auf den internationalen Bericht von "Bio-Initiative" über 
elektromagnetische Felder(8) hin, in dem mehr als 1500 Studien zu diesem Thema 
zusammengefasst werden, und der im Ergebnis auf die Gesundheitsgefährdung durch die von 
Mobiltelefonen, UMTS, Wifi, Wimax und Bluetooth und dem Schnurlostelefon mit fester 
Basisstation "DECT" verursachten Emissionen des Mobiltelefonverkehrs hinweist; 

22.   stellt fest, dass die Grenzwerte für die Exposition der Bevölkerung gegenüber 
elektromagnetischen Feldern nicht mehr aktuell sind, da sie seit der 
Empfehlung 1999/519/EG des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der 
Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz bis 300 GHz)(9) nicht mehr 
angepasst wurden und dementsprechend weder den Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Informations- und Kommunikationstechnologien noch den von der Europäischen 
Umweltagentur ausgesprochenen Empfehlungen noch den strengeren Emissionsnormen, die 
z. B. von Belgien, Italien oder Österreich festgelegt wurden, Rechnung tragen und dem 
Problem besonders schutzbedürftiger Gruppen, wie Schwangerer, Neugeborener und Kinder, 
nicht gerecht werden; 

23.  empfiehlt daher dem Rat, seine Empfehlung 1999/519/EG dahingehend zu ändern, dass 
die bewährten Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden und somit 
strengere Belastungsgrenzwerte für die Gesamtheit der Geräte festgesetzt werden, die 



elektromagnetische Wellen in den Frequenzbereichen zwischen 0,1 MHz und 300 GHz 
ausstrahlen; 

24.   nimmt die vielen gesundheitlichen Bedrohungen in der Europäischen Union durch die 
Klimaerwärmung sehr ernst und fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der 
WHO, den zuständigen nationalen Behörden, der Kommission und dem Europäischen 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten zu dem Zweck, das 
Frühwarnsystem zu stärken und dadurch die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Gesundheit in Grenzen zu halten; 

25.   betont, dass es vorteilhaft wäre, wenn dieser Aktionsplan auf den Bereich der 
nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit ausgedehnt 
würde, indem auf Gemeinschaftsebene wirksame Anpassungsmaßnahmen vorgesehen 
werden, beispielsweise: 

   
– systematische Aufklärungsprogramme und Maßnahmen zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit, 

   

– Eingliederung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in 
gesundheitspolitische Strategien und Programme, beispielsweise in den Bereichen 
übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten, Gesundheit am Arbeitsplatz und 
Tierkrankheiten, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, 

   – adäquate Überwachung im Hinblick auf die frühzeitige Erkennung von Seuchen, 

   – auf Gesundheitsrisiken ausgelegte Frühwarn- und Reaktionssysteme, 

   
– Koordinierung der Umweltdatenüberwachungssysteme mit den 

Krankheitsmeldesystemen; 

26.  fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, angemessen auf die neuen 
Bedrohungen aufgrund des Klimawandels, wie das zunehmende Auftreten neuer Viren und 
bisher unbekannter Krankheitserreger, zu reagieren und mithin neue Technologien zur 
Verringerung von Krankheitserregern zum Einsatz zu bringen, die bekannte und unentdeckte 
Viren und andere über das Blut übertragene Krankheitserreger eindämmen; 

27.   bedauert, dass es in der aktuellen Kosten-Nutzen-Analyse in "20 und 20 bis 2020: 
Chancen Europas im Klimawandel" (KOM(2008)0030) nur um den mit der verbesserten 
Luftqualität durch Verringerung der Treibhausgasemissionen um 20 % bis 2020 verbundenen 
Nutzen für die Gesundheit geht; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die 
positiven (Neben-)Effekte für die Gesundheit, die verbunden wären mit den gemäß den 
Empfehlungen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen unterschiedlich 
hoch gesteckten Zielen einer Verringerung der nationalen Treibhausgasemissionen um 25 bis 
40 % sowie möglicherweise um 50 % oder mehr bis 2020 in Form einer Folgenabschätzung 
der Kommission, unverzüglich untersucht und in Modellen dargestellt werden; 

 


